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Qualitätssicherungsvereinbarung


Vertrags-Nr. :
 
zwischen

 MAKROSCHALTFLÄCHE nomacro [click here and type Name] 
- im Folgenden „SICK“ genannt -
und 

 MAKROSCHALTFLÄCHE nomacro [click here and type Name]                                                     

- im Folgenden „LIEFERANT“genannt

I. Geltungsbereich

1. Diese Vereinbarung gilt für alle Produkte und Dienstleistungen die der Lieferant aufgrund von Bestellungen  liefert, welche er während der Dauer dieser Vereinbarung von SICK erhält und annimmt.

2. Die Produkte müssen der vereinbarten Beschaffenheit (z. B. Beschreibung, Spezifikationen, Datenblättern, Zeichnungen, Muster) entsprechen. Der Lieferant ist verpflichtet, SICK auf alle Unterlagen, Zeichnungen und Spezifikationen hinzuweisen, die ihm unklar oder fehlerhaft erscheinen.

II. Qualitätssicherung

1. Der Lieferant unterhält ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001. Darüber hinausgehende Anforderungen sind in der Anlage 1 zu dieser Vereinbarung festgelegt. Der Lieferant wird sich unverzüglich vergewissern, dass diese Anforderungen mit seinem Qualitätsmanagementsystem vereinbar sind. Der Lieferant verpflichtet sich zur Null-Fehler-Zielsetzung und der kontinuierlichen Verbesserung seiner Leistungen.

2. Bezieht der Lieferant für die Herstellung oder Qualitätssicherung der Produkte Produktions- oder Prüfmittel, Software, Dienstleistungen, Material oder sonstige Vorlieferungen von Vorlieferanten, so wird er diese vertraglich in sein Qualitätsmanagementsystem einbeziehen oder selbst die Qualität der Vorlieferungen sichern.

3. Der Lieferant wird über die Durchführung vorgenannter Qualitätssicherungsmaßnahmen, insbesondere über Messwerte und Prüfergebnisse Aufzeichnungen führen und diese Aufzeichnungen sowie etwaige Muster der Produkte übersichtlich geordnet verwahren. Er wird SICK im nötigen Umfang Kopien der Aufzeichnungen sowie etwaige Muster aushändigen.

Art, Umfang und Aufbewahrungsfristen dieser Aufzeichnungen und Muster sind in der Anlage 1 zu dieser Vereinbarung beschrieben.

III. Nachweis- und Informationspflichten des Lieferanten
1. Der Lieferant wird es SICK in angemessenen Zeitabständen ermöglichen, sich von der Durchführung der in Abschnitt II sowie IV genannten Qualitätssicherungsmaßnahmen bzw. den Maßnahmen zum Umweltschutz und dem Arbeitsschutz zu überzeugen. Der Lieferant wird SICK zu diesem Zweck in angemessenem Umfang und nach vorheriger Vereinbarung eines Termins Zutritt zu seinen Betriebsstätten gewähren und während eines solchen Zutritts einen fachlich qualifizierten Mitarbeiter zur Unterstützung zur Verfügung stellen. Einblicke in geheimhaltungsbedürftige Fertigungsverfahren und sonstige Betriebsgeheimnisse, welche nicht in Zusammenhang mit SICK Produkten stehen, können verweigert werden.

2. Vor Änderungen von Fertigungsverfahren für zeichnungs-spezifische Teile , Materialien oder Zulieferteilen für alle Produkte, Verlagerungen von Fertigungsstandorten, ferner vor Änderungen von Verfahren oder Einrichtungen zur Prüfung der Produkte oder von sonstigen Qualitätssicherungsmaßnahmen bedarf es einer Zustimmung von SICK. Der Lieferant wird SICK so rechtzeitig benachrichtigen, dass geprüft werden kann, ob sich die Änderungen nachteilig auswirken können. 

3. Stellt der Lieferant eine Zunahme der Abweichungen der Ist-Beschaffenheit von der Soll-Beschaffenheit der Produkte fest (Qualitätseinbrüche), wird er SICK hierüber und über geplante Abstellmaßnahmen unverzüglich benachrichtigen.

4. Der Lieferant wird durch Kennzeichnung der Produkte oder, falls sie unmöglich oder unzweckmäßig ist, durch andere geeignete Maßnahmen dafür sorgen, dass er bei Auftreten eines Mangels an Produkten unverzüglich feststellen kann, welche weiteren Produkte betroffen sein könnten. Einzelheiten sind in der Anlage 2 zu dieser Vereinbarung festzulegen. Der Lieferant wird über sein Kennzeichnungssystem oder seine sonstigen Maßnahmen SICK so unterrichten, dass im nötigen Umfang eigene Feststellungen getroffen werden können.

IV. Eingangsprüfungen durch SICK

SICK prüft unverzüglich die Produkte bei Anlieferung hinsichtlich der auf der Verpackung angebrachten Typ-Bezeichnungen und Mengen und etwa äußerlich an der Verpackung erkennbarer Transport-schäden. Entdeckt SICK bei den Prüfungen einen Schaden oder einen Fehler, wird er diesen dem Lieferanten unverzüglich anzeigen

Abweichend von §377 HGB vereinbaren die Parteien, dass eine weitergehende Eingangsprüfung durch SICK  nicht erfolgen wird. Der Lieferant verzichtet insoweit ausdrücklich auf seine Rechte gemäß §377HGB. Der Lieferant anerkennt und akzeptiert, dass er eine Warenausgangsprüfung durchführt und diese Warenausgangsprüfung insoweit die Wareneingangsprüfung ersetzt. Der Lieferant hat eine Überprüfung der von Unterlieferanten bezogenen Produkte auf deren Mangelfreiheit hin durchzuführen.  

V. Vertraulichkeit

1. Jeder Partner wird alle Unterlagen und Kenntnisse, die er im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung erhält, nur für die Zwecke dieser Vereinbarung verwenden und mit der gleichen Sorgfalt wie entsprechende eigene Unterlagen und Kenntnisse gegenüber Dritten geheim halten, wenn der andere Partner sie als vertraulich bezeichnet oder an ihrer Geheimhaltung ein offenkundiges Interesse hat.

Diese Verpflichtung beginnt ab erstmaligem Erhalt der Unterlagen oder Kenntnisse und endet 5 Jahre nach Ende der Vereinbarung.

2. Die Verpflichtung gilt nicht für Unterlagen und Kenntnisse, die allgemein bekannt sind oder die bei Erhalt dem Partner bereits bekannt waren, ohne dass er zur Geheimhaltung verpflichtet war, oder die danach von einem zur Weitergabe berechtigten Dritten übermittelt werden oder die von dem empfangenden Partner ohne Verwertung geheimzuhaltender Unterlagen oder Kenntnisse des anderen Partners entwickelt werden.

VI. Umwelt, Sicherheit

Der Lieferant verpflichtet sich, alle gesetzlichen Regelungen zum Umwelt- und Arbeitsschutz einzuhalten. Die Einführung eines Umweltmanagementsystems nach DIN EN ISO 14001 wird erwartet bzw. in einem angemessenen Zeitraum eingeführt.

VII. Versicherungspflicht

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von EUR 10 Mio. pro Personenschaden / Sachschaden pauschal zu unterhalten.

VIII. Qualitätssicherungsbeauftragter

Jeder Partner benennt dem anderen in schriftlicher Form einen Qualitätssicherungsbeauftragten der die Durchführung dieser Vereinbarung zu koordinieren und damit zusammenhängende Entscheidungen zu treffen oder herbeizuführen hat. Ein Wechsel des Beauftragten ist unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

IX. Vertragsgrundlage

Änderungen  zu diesem Vertrag sind unter Anlage 3 gesondert aufzuführen.

X. Haftung

Die Haftung bestimmt sich nach den der Lieferung zugrunde liegenden Vereinbarungen.

XI. Dauer der Vereinbarung

Diese Vereinbarung kann von jedem Partner mit einer Frist von drei Monaten jeweils zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.

XII. Anwendbares Recht

Für die Rechtsbeziehungen im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung gilt deutsches Recht insbesondere Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) und des Handelsgesetzbuchs (HGB) in der jeweils aktuellen Fassung. 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich mittelbar oder unmittelbar aus diesem Vertragsverhältnis ergeben, ist der Ort des Geschäftssitzes von SICK. SICK ist ferner berechtigt, den Lieferant nach seiner Wahl am Gericht seines Sitzes oder seiner Niederlassung oder am Gericht des Erfüllungsortes zu verklagen.

Für die vertraglichen Beziehungen gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Dies gilt auch, wenn der Vertragspartner seinen Sitz im Ausland hat. Die Anwendung des einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf beweglicher Sachen sowie des einheitlichen Gesetzes über den Abschluss von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen ist ausgeschlossen.




Anlage 1

1.  QM Planung

1.1 Teilespezifische Definitionen:
Teilespezifische Vereinbarungen werden in Liefer-spezifikationen, durch den LIEFERANT durchzuführende Herstellbarkeitsprüfungen werden teilebezogen in einer Qualitätsvorausplanung (QVP) nach Ermessen von SICK zusammen mit dem LIEFERANT vereinbart.

1.2 Dokumentation und Durchführung von Erstbemusterungen 

Zur Freigabe von SICK-spezifischen Neu- oder geänderten Teilen zur Serienlieferung stellt der Lieferant Erstmuster bereit. Diese stellt der LIEFERANT unter Serienbedingungen her und liefert diese mit besonderer Kennzeichnung an SICK. 

Die Kennzeichnung erfolgt  sowohl auf dem Lieferschein als auch auf den Verpackungsetiketten durch den Aufdruck  "ERSTMUSTERLIEFERUNG".

Der LIEFERANT stellt SICK das vollständig ausgefüllte Erstmusterprüfbericht (im Folgenden „EMPB“ genannt) -EMPB-Deckblatt in Anlehnung an VDA sowie den vollständigen Messbericht nach Zeichnung zur Verfügung (alle Maße vermessen, Zeichnung gestempelt).

1.3 Änderungsdienst

Der LIEFERANT ist dem Änderungsdienst von SICK angeschlossen.

Der LIEFERANT stellt sicher, dass er stets nach den letztgültigen Unterlagen, übereinstimmend mit den Bestellunterlagen, fertigt, prüft und liefert. Die Kenntnisnahme einer Änderung wird vom LIEFERANT bestätigt.

Bei Änderungen kennzeichnet der LIEFERANT das geänderte Material mit neuem Änderungsindex auf dem Lieferschein und wenn vorhanden auf dem Verpackungsetikett. 
1.4 Durchführung von Änderungen

Nach einer Änderung führt der LIEFERANT erneut eine Erstbemusterung durch. Notwendige Anpassungen der Fertigungs- und Prüfpläne, ggf. auch der Prüfmittel führt er eigenständig durch.




1.5 Dokumentation der Qualitätsdaten

Dokumentation
Bemerkung
Aufbewahrungs-frist/-ort
Begleitdokument

Erstmuster-prüfbericht

10 Jahre / LIEFERANT
1x

Musterteil
Zusammen mit EMPB
1 Jahr nach End of Life / LIEFERANT


Maschinen-fähigket
Wenn vereinbart in QVP
10 Jahre / LIEFERANT


Prozess-fähigkeit
Wenn vereinbart in QVP
10 Jahre / LIEFERANT
Fertigungslos bezogenes Reporting

Endprüfung
Wenn vereinbart in QVP
10 Jahre / LIEFERANT


QM-Plan
Form mit SICK abgestimmt
10 Jahre / LIEFERANT
Muss vor Serienanlauf vorliegen

Vorabinfor-mation bei Abweichungen (Sonderftrei-gaben)

10 Jahre / LIEFERANT / SICK
Gemäß Antrag auf 

Sonderfreigabe-Abweichungs-bericht

Analysebericht bei Reklamationen

10 Jahre / LIEFERANT
8D-Report

Herstellbarkeits- prüfung
Wenn vereinbart in QVP
10 Jahre / LIEFERANT
Gemäß QVP

MSA (Messmittel-systemanalyse)
Wenn vereinbart in QVP
10 Jahre / LIEFERANT


2. Qualitätsziele und Lieferantenbewertungen

Der Lieferant verpflichtet sich zur Null-Fehler-Zielsetzung und der kontinuierlichen Verbesserung seiner Leistungen. Ungeachtet einer aktuellen ppm-Quote kann SICK jedes mangelhafte Teil rügen.

Die Beherrschung der Produktionsprozesse ist nachzuweisen sofern in der Qualitätsvorausplanung vorgegeben. 

Bei Schlüssellieferanten wird SICK die Anlieferqualität regelmäßig überwachen und in geeigneter Form zur Verfügung stellen (z.B. Lieferantenportal, Lieferantenbewertung).

Entsprechen Teile für Serienlieferungen nicht den Angaben der Zeichnung, der Lieferspezifikation oder dem Datenblatt, holt der LIEFERANT vor der Lieferung eine Sonderfreigabe bei SICK ein.  Eine Sonderfreigabe muss bezüglich der zu liefernden Stückzahl immer begrenzt sein.

3. Zusätzliche Anforderung bei Teilen mit besonderer Relevanz

Der LIEFERANT stimmt zu, dass im Rahmen von Lieferantenaudits die zertifizierende Gesellschaft des Auftraggebers nach Ankündigung ebenfalls teilnehmen kann. Dies kann z. B. auf ATEX- oder sicherheitsrelevante Teile zutreffen.

4. Mängelrügen / Nachbesserung / Rückware
4.1 Mängelrügen

SICK wird den LIEFERANT bei Auftreten eines Qualitätsproblems durch eine Mängelrüge informieren und sofern erforderlich Schlechtmuster bereitstellen.

Der LIEFERANT unterhält ein QM-System, das es ihm ermöglicht, im Falle eines Qualitätsproblems umgehend zu reagieren und innerhalb eines Arbeitstages auf Los- und Fertigungsdaten zuzugreifen.

Soweit Mängel aus der Qualität der gelieferten Produkte herrühren, haben die Vertragspartner die Pflicht, innerhalb eines Arbeitstages nach Auftreten des Problems Lösungsansätze auszuarbeiten. 

Der LIEFERANT stellt sicher, dass ein kurzfristiger Zugriff auf Ressourcen zur Festlegung und Durchführung von Sofortmaßnahmen und zur Ursachenfeststellung mit dem Ziel der dauerhaften Mängelbeseitigung gewährleistet ist.

4.2 Mängelkosten und Mängelfolgekosten

Der LIEFERANT verpflichtet sich,  Mängel am Produkt unverzüglich nachzubessern, die aus der Beschaffenheit seiner Produkte herrühren. SICK wird dem LIEFERANT hierzu eine angemessene Frist einräumen. Kommt der LIEFERANT seiner Verpflichtung nicht nach, kann SICK die Nachbesserung selbst vornehmen oder durch Dritte vornehmen lassen. Die Kosten hierfür trägt der LIEFERANT. Der LIEFERANT trägt darüber hinaus alle aus der Lieferung mangelhafter Produkte resultierenden Kosten und Schäden, auch soweit diese von Unterlieferanten des LIEFERANTEN zu vertreten sind.
Bei Reklamation, die der LIEFERANT zu verantworten hat, kann SICK zum Ausgleich der hierdurch verursachten internen Kosten (z.B. Verwaltungsaufwand) eine angemessene Bearbeitungspauschale geltend machen. Weitergehende Ansprüche auf Schadensersatz bleiben unberührt.

Erhält der Lieferant die Mängelrüge über ein Lieferantenportal, erfolgt hierüber auch die weitere Kommunikation. 

4.3 Kennzeichnung von Nacharbeit

Nachgearbeitete Teile / Baugruppen sind bei erneuter Anlieferung von regulärer, neu gefertigter Ware getrennt zu halten und eindeutig und durchgängig mit der SICK-Reklamationsnummer sowohl auf dem Lieferschein als auch auf den Etiketten der einzelnen Packstücke deutlich als Nacharbeit zu kennzeichnen.

4.4  8D Report

Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Beantwortung einer Mängelrüge durch den LIEFERANT im 8D-Format innerhalb folgender Fristen:

· Innerhalb 1 Arbeitstag nach Erhalt der Information/Teile (Foto, Beschreibung,...) versendet der LIEFERANT an SICK eine Empfangsbestätigung 

· Innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Erhalt der Information/Teile (Foto, Beschreibung,...) versendet er einen 3D-Report bis einschließlich des Punkts „Sofortmaßnahmen“.

· Innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Erhalt der Information/Teile (Foto, Beschreibung,...) stellt der LIEFERANT SICK einen vollständigen 8D-Report zur Verfügung. 

Kann der LIEFERANT die Berichte innerhalb der genannten Fristen nicht bereitstellen, legt er in Zwischenberichten seine Zwischenergebnisse dar. Die Zwischenberichte müssen die Zwischenergebnisse, die noch ausstehenden Schritte sowie eine Zeitabschätzungen bis zum vollständigen Abschluss des Vorgangs enthalten. Zwischenberichte sind im Abstand von längstens 10 Arbeitstagen zu erstellen.


4.5 Beanstandete Ware, an der kein Mangel feststellbar war 

SICK wird beanstandete Ware, die bei der Überprüfung durch den LIEFERANTEN keinen Fehler zeigte, nach Absprache (ggf. Prüfung/Abstimmung Prüfmethode SICK-LIEFERANT ) nochmals überprüfen.

5. Vereinbarungen bei Entwicklungsleistungen des LIEFERANTEN mit anschließender Produktion

Wenn der Auftrag an den LIEFERANTEN auch Entwicklungsleistungen beinhaltet, werden die Anforderungen durch die Vertragspartner schriftlich z.B. in Form eines Lastenheftes festgelegt.

Der LIEFERANT verpflichtet sich, Projektmanagement und Qualitätsvorausplanung bereits in der Planungsphase von Produkten, Abläufen und anderen bereichsübergreifenden Aufgaben zu realisieren.

In der Entwicklungsphase wendet der LIEFERANT geeignete präventive Methoden der Qualitätsplanung wie z.B. Herstellbarkeitsanalyse, Zuverlässigkeitsuntersuchungen, Risikobeurteilung (z.B. FMEA) usw. an.

Für Prototypen stimmt der LIEFERANT mit SICK die Herstellungs- und Prüfbedingungen ab und dokumentiert diese Bedingungen. Prototypen sollen unter seriennahen Bedingungen hergestellt werden.

Für alle Merkmale führt der LIEFERANT eine Prozessplanung (Arbeitsplan, Prüfplan, Betriebsmittel, Werkzeuge, Maschinen etc.) durch.

Für die funktions- und prozesskritischen Merkmale prüft der LIEFERANT die Eignung der Fertigungseinrichtungen nach statistischen Kriterien und dokumentiert diese Ergebnisse. 

Der LIEFERANT legt vor Aufnahme der Serienfertigung unter Serienbedingungen hergestellte Erstmuster des Vertragsproduktes in vereinbartem Umfang termingerecht vor (siehe auch Punkt 1.2 Dokumentation und Durchführung von Erstbemusterungen).

Anlage 2

1. Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit

1.1 Kennzeichnung von Teilen / Baugruppen

Kennzeichnungen von Teilen oder Baugruppen werden in Spezifikationen (z.B. Zeichnung, Vorschriften, Liefervorschriften, Bestellstücklisten, QVP,...) vorgegeben.

1.2 Chargenrückverfolgbarkeit 

Der LIEFERANT unterhält ein System zur Verfolgbarkeit und Kennzeichnung seiner Lieferchargen, welches es ihm ermöglicht, SICK  kurzfristig die möglichen weiteren, von einer Abweichung betroffenen Lieferungen/Chargen zu benennen. Auf Anfrage von SICK legt der LIEFERANT dieses System offen.

Dieses System schließt Bauteile, Vorbaugruppen und Rohmaterialien mit ein.

1.3 Prüfstatus  

Der LIEFERANT kennzeichnet seine gelieferten Produkte, so dass SICK anhand der Kennzeichnung feststellen kann, dass die Ware geprüft wurde. Hierzu verwendet der LIEFERANT folgende Methode:

 FORMULARKONTROLLFELD 
 Prüfaufkleber

 FORMULARKONTROLLFELD 
 Prüfstempel

 FORMULARKONTROLLFELD 
 andere Methode – bitte beschreiben

1.4.       Verpackung

Der LIEFERANT stellt durch eine geeignete Verpackung sicher, dass Transportschäden an seinen Produkten unter Beachtung des Transportmittels, des Transportwegs, der Dauer und des Bestimmungsortes ausgeschlossen werden können. 

Bei Verpackungsmaterialien sind die gültigen Umwelt-vorschriften des Bestimmungslandes zu berücksichtigen. 

Besondere Verpackungen können durch SICK teilespezifisch vorgegeben werden. 


Anlage 3

1. Besondere Bestimmungen

Mit der Unterzeichnung dieser QSV werden bisher abgeschlossene QSV ungültig.

Für SICK:

Ort / Datum:



Name/Titel des 
  MAKROSCHALTFLÄCHE nomacro [click here and type Name] 
Unterzeichnenden:
  MAKROSCHALTFLÄCHE nomacro [click here and type Titel] 
Unterschrift:


Name/Titel des 
  MAKROSCHALTFLÄCHE nomacro [click here and type Name] 
Unterzeichnenden:
  MAKROSCHALTFLÄCHE nomacro [click here and type Titel] 
Unterschrift:


Für den LIEFERANT:

Ort / Datum:


Name/Titel des 
  MAKROSCHALTFLÄCHE nomacro [click here and type Name] 
Unterzeichnenden:
  MAKROSCHALTFLÄCHE nomacro [click here and type Titel] 
Unterschrift:


Name/Titel des 
  MAKROSCHALTFLÄCHE nomacro [click here and type Name] 
Unterzeichnenden:
  MAKROSCHALTFLÄCHE nomacro [click here and type Titel] 
Unterschrift:
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